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Allgemeine Chronik

Wirtschaft

Wirtschaftspolitik

Wettbewerb

Im Juni 2022 nahm nach dem Ständerat auch der Nationalrat mit 99 zu 79 Stimmen bei
3 Enthaltungen eine Motion Wicki (fdp, NW) zur Wahrung des Grundsatzes der
Unschuldsvermutung im Kartellgesetz an. Wie Kommissionssprecher Regazzi (mitte, TI)
erklärte, plädiere die Mehrheit der Kommission für die Annahme der Motion, da derzeit
die Unschuldsvermutung und der Untersuchungsgrundsatz in Verfahren der WEKO zu
wenig Anwendung fänden: Bei einem klassischen Gerichtsfall trage die Polizei Fakten
zusammen und führe Ermittlungen durch. Während sich die Staatsanwaltschaft danach
auf belastendes Material fokussiere, ziehe die Verteidigung das entlastende Material
vor. Das Gericht könne dann auf Basis der Unschuldsvermutung entscheiden. Bei einem
Kartellverfahren führe hingegen das Sekretariat der WEKO alleine die Ermittlungen
durch und sammle auf Basis des Untersuchungsgrundsatzes sowohl belastendes als
auch entlastendes Material, welches sie der WEKO dann für die Entscheidungsfindung
zur Verfügung stelle. Das Problem sei, dass das Sekretariat des Öfteren nur belastendes
Material suche und den involvierten Parteien das Vorbringen von entlastendem Material
überlasse, was letzteren  eine schwächere Stellung einbringe. Im Namen der Minderheit
argumentierte Kathrin Bertschy (glp, BE) hingegen, dass bereits heute bei
kartellrechtlichen Sanktionsverfahren die Unschuldsvermutung gelte und die Motion
falsche Schlussfolgerungen suggeriere: Es gebe im Kartellverfahren keine
Beweislastumkehr – bei der also die Beschuldigten ihre Unschuld beweisen müssten –,
so habe die GLP-Fraktion keine Beispiele gefunden, in denen dies der Fall gewesen
wäre. Man dürfe der WEKO nicht auf Basis von Behauptungen solche Unterstellungen
machen, argumentierte die Bernerin weiter. Dem Votum von Bertschy schloss sich auch
Wirtschaftsminister Guy Parmelin an, der die Unschuldsvermutung ebenfalls bereits
gewahrt sah. In der Abstimmung votierten die Fraktionen der SVP, FDP.Liberalen und
der Mitte für Annahme der Motion, die Fraktionen der SP, der Grünen und der GLP
geschlossen dagegen. Das Kartellgesetz soll vom Bundesrat somit dahingehend
angepasst werden, dass der Untersuchungsgrundsatz in dessen Wortlaut in zentraler
Weise vorkommt. 1

MOTION
DATUM: 09.06.2022
MARCO ACKERMANN

Landwirtschaft

Jagd

La motion Regazzi (centre, TI), qui vise à modifier l'ordonnance sur la chasse afin que
les dégâts perpétrés par des animaux protégés soient pleinement pris en charge par la
Confédération, a passé la rampe au Conseil national. 106 parlementaires contre 85 (3
absentions) ont soutenu un projet décrit comme juridiquement problématique par la
conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. En effet, il aurait fallu demander d'agir au
niveau de la loi (qui prévoit un remboursement par la Confédération et les cantons à
hauteur de 80 pour cent); cette demande de modification d'ordonnance rentrant donc
en conflit avec celle-ci. 2

MOTION
DATUM: 23.09.2021
KAREL ZIEHLI

Öffentliche Finanzen
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Indirekte Steuern

In der Frühjahrssession 2022 hiess der Nationalrat eine Motion von Fabio Regazzi
(mitte, TI) mit dem Titel «Die Digitalisierung muss zu Vereinfachungen führen, auch im
Zollwesen» gut. Die Motion forderte vom Bundesrat, die administrativen
Vereinfachungen und die Digitalisierung der Zollprozesse im Rahmen des Projekts DaziT
umzusetzen, wie es bereits versprochen worden war. Obschon DaziT ohne Änderung
des Zollgesetzes hätte umgesetzt werden können, sähe die Realität gemäss dem
Einreichenden anders aus. Im Verlauf des Projekts sei eine Überarbeitung der
zollrechtlichen Erlasse initiiert worden, welche die Umsetzung mehrerer im Rahmen
von DaziT geplanten Vereinfachungen verhindere. Die vorliegende Motion ziele darauf
ab, diese Einschränkungen zu beheben und die geplanten Vereinfachungen im Rahmen
von DaziT umzusetzen. Der Motionär hob dabei insbesondere die Vorteile der
vereinfachten Zollanmeldung, die Vereinfachung der Zahlungsströme durch die
periodische Veranlagung, «die Verlagerung der Mehrwertsteuer ins Inland, sowie die
direkte Rechnungsstellung von Zoll- und anderen Abgaben» hervor. 
Der Bundesrat beantragte die Annahme der Motion, was der Nationalrat stillschweigend
tat. 3

MOTION
DATUM: 18.03.2022
MIRJAM RODER

Sozialpolitik

Bevölkerung und Arbeit

Bevölkerung und Arbeit

Im Mai 2021 reichte die WAK-NR eine Motion ein, in welcher sie eine Veröffentlichung
der Jahresberichte der paritätischen Kommissionen der für allgemeinverbindlich
erklärten Gesamtarbeitsverträge (GAV), bestehend aus Arbeitgeber- und
Arbeitnehmerverbänden, verlangte. Damit wollte sie insbesondere «Transparenz über
[deren] finanzielle Mittel» herstellen. In seiner Stellungnahme erläuterte der Bundesrat,
dass das SECO bereits eine intensivere und verstärkte Aufsichtsfunktion über die
paritätischen Kommissionen von GAV wahrnehme. Zudem veröffentlichten diejenigen
paritätischen Kommissionen mit den grössten Einkommen ihre Jahresrechnungen
bereits freiwillig. Die meisten seien aber Vereine und somit private Organe, für die
keine entsprechende Pflicht bestehe. Die Einführung einer Publikationspflicht würde
die Vereine in paritätischen Kommissionen damit gegenüber anderen Vereinen ungleich
behandeln. Folglich beantragte der Bundesrat, die Motion abzulehnen und damit der
Kommissionsminderheit Rytz (gp, BE) zu folgen. Falls aber die Motion im Erstrat
angenommen würde, würde der Bundesrat eine Änderung des Motionstextes
vorschlagen: Statt eines Umsetzungsauftrags an den Bundesrat würde er einen
Prüfungsauftrag bevorzugen.
Im Rahmen der Debatte im Nationalrat betonte der Mehrheitssprecher der WAK-NR,
Fabio Regazzi (mitte, TI), die Wichtigkeit der Transparenz gegenüber Medien und
Bevölkerung, weshalb die Jahresberichte der paritätischen Kommissionen offengelegt
werden sollen. Folglich sei auch die Aufsichtsfunktion des SECO ungenügend. Mit der
Motion könnte gemäss Mehrheit der WAK-NR das Vertrauen in die paritätischen
Kommissionen und ihre Arbeit gesteigert werden. Der zweite Mehrheitssprecher
Thomas Aeschi (svp, ZG) begründete diesen Vorstoss überdies damit, dass die
paritätischen Kommissionen zwar privatrechtliche Vereine seien, aber «quasi staatliche
Aufgaben» übernähmen. Minderheitssprecherin Regula Rytz betonte hingegen, dass die
Motion kein bestehendes Problem löse. Die Präsidentinnen und Präsidenten der
verschiedenen Vereine sollten ohne Intervention des Bundes den entsprechenden
Auftrag zur Veröffentlichung erteilen. Bundesrat Guy Parmelin (svp, VD) verwies
überdies auf das Öffentlichkeitsgesetz, mit Hilfe dessen die interessierten Personen die
Jahresrechnungen einsehen dürften. Mit 118 zu 65 Stimmen (bei 1 Enthaltung) nahm der
Nationalrat die Motion an. 4

MOTION
DATUM: 15.09.2021
GIADA GIANOLA
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Arbeitszeit

Im Mai 2020 reichte Nationalrat Fabio Regazzi (mitte, TI) eine Motion für eine
temporäre Flexibilisierung der Arbeitszeit ein. Die flexibilisierten Bestimmungen,
insbesondere diejenigen der «wöchentlichen Höchstarbeitszeit, der Piketdienste und
der Bewilligungspflicht für Sonntags- und Nachtarbeit», sollten dabei frühestens drei
Monaten nach Aufhebung der Covid-19-Massnahmen aufgehoben werden. Begründet
wurde die Motion mit der durch die Corona-Pandemie verursachten Arbeitssituation in
der Schweiz. So seien beispielsweise Firmen im Medtech-Bereich voll ausgelastet,
während die Nachfrage in anderen Bereichen fehle. Der Bundesrat beantragte die
Ablehnung der Motion mit Verweis auf die bereits bestehenden gesetzlichen
Grundlagen für Überzeit und die Sonderbestimmungen in vielen Arbeitsbranchen. Zwei
Jahre nach der Einreichung und nach Aufhebung der Covid-19-Massnahmen zog
Regazzi seine Motion in der Sondersession 2022 kommentarlos zurück. 5

MOTION
DATUM: 05.05.2020
GIADA GIANOLA

Arbeitsrecht

Im Rahmen der Wintersession 2022 beschäftigte sich der Nationalrat mit der Motion
von Ständerat Erich Ettlin (mitte, OW), die den Bundesrat beauftragen wollte,
allgemeinverbindlich erklärte GAV zu Mindestlöhnen oder Ferienansprüchen gegenüber
kantonalen Regelungen als vorrangig zu erklären. Zuvor hatte die WAK-NR mit 11 zu 10
Stimmen beantragt, die Motion anzunehmen. Einen bundesrätlichen Vorschlag auf
Änderung der Motion hatte sie mit demselben Stimmverhältnis abgelehnt. In insgesamt
34 Wortmeldungen tauschten sich die Nationalrätinnen und Nationalräte in der Folge
zu dieser Frage aus. Kommissionssprecher Fabio Regazzi (mitte, TI) betonte in der
Debatte, dass der geografische Geltungsbereich der GAV weiter gefasst sei als derjenige
der kantonalen gesetzlichen Bestimmungen – Erstere gelten für die ganze Schweiz oder
für mehrere Kantone. Deswegen sollen die GAV Vorrang gegenüber kantonalen
Regelungen geniessen. Eine Minderheit Wermuth (sp, ZH) beantragte die Ablehnung der
Motion. Der Minderheitensprecher argumentierte, dass die kantonalen Regelungen
durch direktdemokratische Entscheidungen der kantonalen Stimmbevölkerung
legitimiert seien und aus diesem Grund Vorrang gegenüber den Regelungen im GAV
hätten, die einen Vertrag zwischen privaten Akteuren darstellten, wie Bundesrat Guy
Parmelin ergänzte. Folglich verstosse ein Vorrang der allgemeinverbindlichen GAV
gegenüber den kantonalen Regelungen gegen die den Kantonen durch die Verfassung
übertragenen Kompetenzen. Trotz dieses Einwandes des Bundesrates nahm der
Nationalrat die Motion mit 95 zu 93 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) knapp an. Unterstützt
wurde sie von der SVP-, der FDP- und der Mitte-Fraktion. 6

MOTION
DATUM: 14.12.2022
GIADA GIANOLA

Soziale Gruppen

Asylpolitik

In Form einer Motion forderte Fabio Regazzi (mitte, TI) den Bundesrat auf, die
gesetzlichen Grundlagen – insbesondere das Asylgesetz (AsylG) und entsprechende
Verordnungen – so zu ändern, dass Asylsuchende, welche einen negativen
Asylentscheid erhalten, trotzdem einer Erwerbstätigkeit nachgehen können, solange
die Wegweisung nicht vollzogen ist. Es gebe Fälle, wo Personen auch nach Ablehnung
ihres Asylgesuches noch Jahre in der Schweiz blieben, beispielsweise wenn das
Herkunftsland ein Risikogebiet und eine erzwungene Rückweisung daher nicht zulässig
sei, so der Motionär. Die aktuelle Gesetzeslage erlaube es nicht, dass diese Menschen
einer Arbeit nachgingen – dies obwohl sie oft während des Asylverfahrens eine vom SEM
geförderte Berufsausbildung abgeschlossen und eine Arbeitsstelle angetreten hätten.
Dies sei äusserst paradox und treibe diese Menschen unnötigerweise in die Sozialhilfe,
so Regazzi weiter. 
Bundesrätin Karin Keller-Sutter erklärte die Empfehlung des Bundesrates, die Motion
abzulehnen, während der nationalrätlichen Beratung in der Sommersession 2022 unter
anderem damit, dass diese Motion den Zielsetzungen der schweizerischen Asylpolitik
entgegenlaufen würde. Sei der Vollzug auf Grund von technischen Gründen oder
völkerrechtlichen Verpflichtungen nicht möglich, spreche das SEM diesen Personen
eine vorläufige Aufnahme zu, mit derer schweizweit gearbeitet werden dürfe. Die
Arbeitsbewilligung im Sinne der Motion generell zu verlängern, würde hingegen dazu
führen, dass die Bereitschaft zur fristgerechten selbstständigen Ausreise sinke,
insbesondere dann, wenn die zwangsweise Rückweisung vom Heimat- oder
Herkunftsland nicht akzeptiert werde. Der Nationalrat war anderer Meinung als der

MOTION
DATUM: 08.06.2022
SARAH KUHN

01.01.65 - 01.01.23 3ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Bundesrat und stimmte der Motion mit 102 zu 80 Stimmen (bei 5 Enthaltungen) zu.
Dabei sprachen sich die Fraktionen der SP, der GLP und der Grünen geschlossen sowie
eine gute Zweidrittelmehrheit der Mitte für, jene der SVP und der FDP.Liberalen
geschlossen gegen die Motion aus. 7

1) AB NR, 2022, S. 1061 ff.
2) AB NR, 2021, S.1849
3) AB NR, 2022, S. 583; Mo. 21.4084
4) AB NR, 2021, S. 1628 f. ; Mo. 21.3599
5) AB NR, 2022, S. 778 ff.; Mo. 20.3430
6) AB NR, 2022, S. 2103 ff.; Bericht WAK-NR vom 25.10.22
7) AB NR, 2022 S. 1006 f.
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